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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur 1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über  

die Vereinigung der Ausländerabteilungen von Stadt und Landkreis Kassel vom 9. Juli 2007 

 

Bisherige Fassung Neue Fassung 

§ 5 

Budget 

§ 5 

Aufwände und Erträge 

(1) Der Landkreis stellt der Stadt für die Wahrnehmung der 

gemeinsamen Aufgaben ein jährliches Budget in Höhe von 

618.000,- € zur Verfügung. 

(2) Auf das Budget werden für die gem. § 4 weiterhin zugewiesenen 

Beschäftigten die entstehenden Personalkosten einschließlich 

der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Zusatz-

versorgungskasse zuzüglich 2% Aufschlag für Gemeinkosten 

angerechnet. 

Die entstehenden Personalkosten im Bereich der Beamtenbe-

soldung werden neben den 2% Gemeinkostenaufschlag mit 

einem prozentualen Aufschlag für die Versorgungsanteile und 

einer Pauschale für die Beihilfekosten berechnet. Hierfür ist die 

jeweils gültige Personalkostentabelle des Landes Hessen für die 

Ermittlung der Höhe des Versorgungsanteils (derzeit 30%) und 

der Beihilfepauschale (derzeit 4.020,- € pro Person) heranzu-

ziehen. 

(3) Das Budget ist zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang 

anzupassen, wie sich die Besoldung der hessischen Beamtinnen 

und Beamten verändert. 

(4) Über die Höhe des Budgets ist neu zu verhandeln und eine 

Einigung zu erzielen, wenn innerhalb der gemeinsamen Auslän-

derbehörde wahrgenommene Aufgaben entfallen oder neue 

(1) Landkreis und Stadt teilen sich grundsätzlich alle für den Auf-

gabenbereich des Ausländerrechts entstehenden Aufwände 

und Erträge sowie Synergiegewinne nach Maßgabe von Absatz 

2. Hierzu zählen auch die Aufwände für die Erstinformation und 

Publikumssteuerung durch das Servicecenter der Stadt für 

maximal zwei Vollzeitäquivalente. Nicht in der Abrechnung und 

den Abschlagszahlungen enthalten sind Aufwände für Ab-

schiebungen sowie Aufwände und Erträge für Verpflichtungs-

erklärungen für Besuchsaufenthalte.  

(2) Basis für diese Aufteilung ist der Jahresdurchschnitt der auf die 

jeweiligen Gebiete entfallenden Anzahl der Ausländer mit 

Hauptwohnsitz in der jeweiligen Kommune (Durchschnittswert 

der Monatsmittel der in dem elektronischen Fachverfahren der 

Abteilung Zuwanderung und Integration geführten Fallzahlen). 

(3) Zwei Abschlagszahlungen des Landkreises an die Stadt 

erfolgen jeweils zum 30. Juni und 30. September in Höhe von 

je 40 % der für das Jahr bewilligten Haushaltsansätze der 

Abteilung und der Aufwände des Servicecenters nach Abs. 1 

Satz 2 im Umfang von zwei Vollzeitäquivalenten. 

(4) Eine Spitzabrechnung durch die Stadt erfolgt unverzüglich nach 

dem Jahresabschluss. Sie soll grundsätzlich spätestens bis  



Aufgaben hinzukommen. Gleiches gilt für den Fall, dass die Zahl 

der Ausländerinnen und Ausländer mit Hauptwohnsitz im Land-

kreisgebiet (derzeit rd. 9.500 nach der Bevölkerungsstatistik des 

Hessischen Statistischen Landesamt) um mehr als 20% steigt 

oder sinkt. 

31. Mai des Folgejahres dem Kreis vorliegen. Hierbei werden 

grundsätzlich alle Aufwände spitz abgerechnet. IT- und 

Gemeinkosten sowie Versorgungs- und Beihilfeanteile werden 

analog der Werte des jeweils aktuellen Berichts der 

Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-

management (KGSt) zu den Kosten eines Arbeitsplatzes 

pauschaliert berücksichtigt. Eine pauschale Abrechnung nach 

dem jeweiligen KGSt-Bericht erfolgt außerdem für die 

Personal-, Sach- und Gemeinkosten des Servicecenters nach 

Abs. 1 Satz 2. 

 

 




